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Übersicht Fördermittel Internationaler Jugendaustausch

Kinder- und 

Jugendplan des 

Bundes (KJP)

Jugendwerke (DPJW, 

DFJW)
EU-

Förderprogramme 

(Jugend in Aktion)

Internationale 

Globalmittel

Sondermittel für 

Koordinierungszentr

en  (SDRJA, Tandem, 

ConAct)

Sondermittel für 

Sonderprogramme 

(z. B. 

Griechenland, 

China)
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

• Begegnung junger Menschen aus mindestens zwei unterschiedlichen 

Ländern

• Projekte, die für einige Tage in einem der teilnehmenden Länder 

stattfinden

• Nach Möglichkeit Rückbegegnung im Partnerland (Gegenseitigkeit)

• Raum zum Sammeln von interkultureller Erfahrung durch 

gegenseitigen Kontakt

• IB können bi-, tri-, und multilateral sein

• Unterliegen Rahmenbedingungen zur Förderfähigkeit

• Regen Lern- und Bildungsprozesse an
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Definition
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Internationale Jugendbegegnung im KJP
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Prinzipien

Prinzip der 

Partnerschaft mit 

Gastgeberprinzip

Prinzip der Begegnung

Prinzip der Ausgewogenheit 

Gastgeberprinzip: 

es werden 

jeweils die 

Kosten anteilig 

erstattet, die im 

jeweiligen Land 

anfallen
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

• Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe

• Berücksichtigung der spezifischen Belange von Mädchen und Jungen; 

Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung (Gendermainstreaming)

• Berücksichtigung der spezifischen Belange junger Menschen mit 

Behinderung

• Partizipation von Jugendlichen

• Soziale und berufliche Integration

• Förderung eines demokratischen Wertebewusstseins

• Vermittlung von Medienkompetenz

• Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
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KJP-Richtlinien
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

• Themenorientierte Jugendbegegnung

• Projektorientierte Begegnung 

• Workcamp

• Fachkräfteaustausch

• Schüleraustausch/Außerschulischer Jugendaustausch
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KJP-Formate IB
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

• Altersvorgaben:

❖ Jugendbegegnung: die TN sollten zwischen 8 und 26 Jahren 

sein, Personen über 26 Jahren werden lediglich als 

Leitungspersonen gefördert

❖ Fachkräfteaustausch: TN sollten mindestens 16 Jahre alt 

sein. Nach oben gibt es keine Altersbeschränkung

13. Januar 2022 Deutsches Jugendrotkreuz – Fußzeile7

KJP-Rahmenbedingungen
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

• Gruppengröße:

❖ Jugendbegegnung: auf jeder Seite min. 5 und max. 15 TN

❖ Fachkräfteaustausch: auf jeder Seite maximal 10 TN

• Nicht förderfähig:

❖ Rundreisen, touristischer Charakter, Maßnahmen der 

Jugenderholung, Schülerprogramme in Verantwortung von 

Schulen
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KJP-Rahmenbedingungen
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

13. Januar 20229

KJP-Fördersätze

Format Höhe der Förderung

JB in Deutschland (IN) 24 € pro TN pro Tag, 305 € pro Tag für 

Sprachmittlung (max. 2.135 €)

JB im Ausland (OUT) Reisekostenzuschuss für TN aus D 

(0,12 € bzw. 0,08 € pro km/Oneway) 

Vor- und Nachbereitung: 30 € pro TN 

aus D (max. 300 €)

FKA in Deutschland (IN) 40 € pro TN pro Tag, 305 € pro Tag für 

Sprachmittlung (max. 2.135 €)

FKA im Ausland (OUT) Reisekostenzuschuss für TN aus D 

(0,12 € bzw. 0,08 € pro km/Oneway) 

Vor- und Nachbereitung: 50 € pro TN 

aus D (max. 500 €)
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

• Stornokosten aufgrund der Ausnahmesituation und unter Berücksichtigung des 

Susidiaritätsprinzip können als zuwendungsfähige Kosten anerkannt und abrechnet 

werden

• Um diese nachzuweisen werden folgende Unterlagen benötigt:

❖ Rechnung/Buchungsbeleg der Leistung (Unterkunft/Transport) mit Zahlungsnachweis

❖ Beleg über die Stornierungsregularien oder die Information des Anbieters, dass eine 

Erstattung/Teilerstattung der geleisteten Zahlung nicht möglich ist mit Nachweis durch 

Korrespondenz, dass der Träger sich um Erlass/Teilerlass bemüht hat

❖ Passagierlisten (bei Stornokosten durch Flugbuchungen)

❖ Schriftliche Versicherung, dass der Träger keine Möglichkeit hat die Stornokosten aus 

eigenen Mitteln zu decken 
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KJP – pandemiebedingte Sonderregelungen Covid 19
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

• Verfahren mit Gutscheinen: Der Träger weist nach, dass er sich um eine 

Rückerstattung bemüht hat, ihm aber dennoch nur ein Gutschein ausgestellt werden 

konnte. In diesen Fällen muss der Gutschein vorrangig in den nächsten Jahren für 

internationale Maßnahmen eingesetzt werden

• Wichtig ist, dass die Gründe, warum die Maßnahme nicht stattfinden konnte, 

dokumentiert werden

• Die aktuelle Pandemie-Situation führt möglicherweise auch zu sonstigen Kosten (z. 

B. Quarantänemaßnahmen). Das Bundesreisekostengesetz (BRKG) hat Regelungen 

zur Anerkennung sonstiger Kosten §10 vorgesehen. Voraussetzung ist immer eine 

Begründung im Einzelfall. Die Prüfung erfolgt im Rahmen einer 

Ermessensentscheidung.
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KJP – pandemiebedingte Sonderregelungen Covid 19
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

Förderformate für digitale/hybride internationale Begegnungsmaßnahmen

NEU: Bei den folgenden erfüllten Kriterien können Digitale/Hybride Begegnungen über 

Tagesätze abgerechnet werden: 

• Der Austausch sollte mindestens vier gemeinsame Programmtage dauern, die jedoch 

nicht unmittelbar aufeinander folgen müssen. Der Austausch hat ein definiertes 

Anfangs- und Enddatum sowie ein pädagogischen Konzept (Ziel, Inhalt, Methode).

• Ein Programtag umfasst mindestens vier Stunden mit gemeinsam oder parallelem 

Programm (in Kleingruppen) der Gruppe

• Darin enthalten sind die Treffen von durchschnittlich täglich 90 Online-Minuten 

inhaltlichen Programms mit der ganzen Gruppe oder in Kleingruppen
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KJP – pandemiebedingte Sonderregelungen Covid 19
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

Förderformate für digitale/hybride internationale Begegnungsmaßnahmen
• Das Projekt wird fördertechnisch generell als Programm in Deutschland abgerechnet, wenn die 

deutsche Seite einlädt und das Programm maßgeblich organisiert.

• Art der Förderung: Programmkosten

• Höhe der Förderung: 40,00 Eur pro TN/Tag, 305 Eur für Sprachmittlung

• Abrechnungsfähige Kosten: alle Kosten die der deutschen Seite entstehen – von der Unterkunft 

und Verpflegung bei hybriden Veranstaltungen bis zu Honoraren für die inhaltliche-pädagogische 

Leitung und technischen Unterstützung

• Die Teilnehmenden werden durch eine TN-Liste nachgewiesen, die durch die Leitungspersonen 

durch die Unterschrift bestätigt wird. Ergänzend wird unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Regelungen bzw. Screenshot (oder Liste der TN des Online-Anbieters. Voraussetzung: 

Einwilligung TN, Anmeldung in Klarnamen) eingereicht. 

• Kosten die um Partnerland entstehen sind nicht zuwendungsfähig. Das Gastgeberprinzip wird 

nicht aufgehoben.
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KJP – pandemiebedingte Sonderregelungen Covid 19
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Internationale Jugendbegegnung im KJP

Förderformate für digitale/hybride internationale Begegnungsmaßnahmen

• Für kürzere Projekte eignet sich weiterhin die Förderung als 

Kleinprojekt (1.000 Eur als Festbetrag, Eigenanteil 10 %)

• Anträge können von den Zentralstellen quartalsweise eingereiht 

werden, um mehr Flexibilität in der Planung zu ermöglichen

14
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